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Fahrende – Rechtliche Grundlagen zur Standplatzvermietung 
Nachdem die öffentliche Hand nach jahrelan-
gen Bemühungen bis heute nicht genügend 
Stand- und Durchgangsplätze zur Verfügung 
stellen kann, um die Bedürfnisse der Fahren-
den restlos zu befriedigen, weichen diese ger-
ne auf andere Plätze aus. Möglichkeiten dazu 
bieten sich insbesondere auf Privatgrundstü-
cken. So kommt es, dass immer wieder auch 
Landwirte von Fahrenden angefragt werden, 
ob ein Grundstück vorübergehend als Stand-
platz benützt werden kann. Bei der Vermie-
tung eines Grundstückes an Fahrende sind 
folgende Punkte zu beachten:

Grundsätzlich steht nach Art. 699 ZGB jedem 
Grundeigentümer ein Abwehrrecht zu. Somit 
muss niemand Fahrende gegen seinen Willen 
auf seinem Grundstück dulden. Ist der Grundei-
gentümer jedoch mit der Errichtung eines vorü-
bergehenden Standplatzes für Fahrende einver-
standen, so empfi ehlt sich der Abschluss eines 

Mietvertrages. Im Mietvertrag zwischen Grund-
eigentümer und Fahrenden ist zu defi nieren: Die 
max. Anzahl Wohnwagen, die max. Anzahl Mie-
ter (Personen), die Dauer des Mietverhältnisses, 
die genaue räumliche Eingrenzung des Stand-
platzes, der zu zahlende Mietzins, die Bedingun-
gen zur Rückgabe des Platzes an den Vermieter 
sowie allfällig weitere besondere Vorschriften 
wie z.B. die Defi nition von verbotenen Tätigkei-
ten auf dem Platz oder die Einhaltung von Lärm-
grenzwerten. Hierbei ist zu beachten, dass der 
Vermieter gemäss Art.684 ZGB dafür besorgt 
sein muss, dass keine übermässigen Einwirkun-
gen von seinem Grundstück auf das Grundstück 
des Nachbarn einwirken. Dazu zählen u.a. auch 
Lärmemissionen.

Es wird empfohlen, zur Absicherung der 
Rechte des Vermieters vom Mieter eine Depot-
zahlung zu verlangen. Dieses Depot sollte so 
hoch sein, dass Verfehlungen der Mieter (z.B. 

Verschmutzung des Platzes) auch nach deren 
Abreise aus dem Depot heraus entschädigt 
werden können. Vom abgeschlossenen Miet-
vertrag darf der Vermieter zurücktreten, wenn 
er beim Abschluss getäuscht worden ist (z.B. 
über die Anzahl Wohnwagen etc.).

Ein derartiges Mietverhältnis ist weiter 
von der Standortgemeinde bewilligen zu las-
sen. Wird die Bewilligung verweigert, so kann 
der Standplatz nicht errichtet werden. Die Ge-
meinde verpfl ichtet den Vermieter üblicher-
weise dazu, dass er: den Mietern ausreichend 
Frischwasser zur Verfügung stellt; geeignete 
und genügend Behälter für die Entsorgung des 
Abfalls zur Verfügung stellt sowie für deren 
Entsorgung besorgt ist und dass er ausrei-
chend Toilettenkabinen zur Verrichtung der 
Notdurft zur Verfügung stellt und für deren 
Reinigung besorgt ist. Diese Aufwendungen 
des Vermieters sind bei der Festlegung des 

Mietzinses für den vorübergehenden Stand-
platz zu berücksichtigen. Neben den Mietver-
tragsmodalitäten hat der Landwirt folgende 
weiteren Punkte zu beachten:

Falls sich das betroffene Grundstück nicht 
im Eigentum des Landwirtes befi ndet, ist die 
Angelegenheit vorgängig mit der Eigentümer-
schaft zu besprechen und deren Einverständnis 
abzuholen. Ansonsten könnten langjährige gute 
Verhältnisse zwischen Pächter und Verpächter 
aufs Spiel gesetzt werden, was der betriebli-
chen Entwicklung sicher nicht zugutekommt.

Da es sich bei der Vermietung von Stand-
plätzen nicht um eine landwirtschaftliche Tä-
tigkeit handelt, sind vorgängig zur Vermietung 
die Konsequenzen (insbesondere allfällige Kür-
zungen) betreffend den Direktzahlungen mit 
dem zuständigen Amt für Landschaft und Na-
tur abzusprechen. Allfällige Kürzungen der Di-
rektzahlungen sind ebenfalls bei der Berech-

nung des Mietzinses für die Standmiete zu be-
rücksichtigen.

Werden alle obigen Punkte berücksichtigt, 
so sind die Weichen für einen geordneten Ab-
lauf des Mietverhältnisses mit den Fahrenden 
richtig gestellt. Bei Fragen zum Vorgehen –
auch während einer bereits laufenden Vermie-
tung – empfi ehlt sich eine Kooperation mit der 
Standortgemeinde und allenfalls mit der Polizei. 
Weiter ist der Zürcher Bauernverband bei Fra-
gen jederzeit erreichbar.

Christoph Hagenbuch, Zürcher Bauernverband �
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Naturgefahren 
Schutz vor Naturgefahren – im Interesse der Gefahrenminderung
Im Kanton Zürich gibt es eine Gefahrenkarte. So kann jedermann im Internet nachsehen, 
wie der Kanton die Naturgefahr auf dem eigenen Grundstück einschätzt. 
Man fi ndet die Unterlagen im Gis-Browser Kanton Zürich unter Naturgefahrenkartierung  
http://maps.zh.ch/
Eine neue Homepage existiert von der Zürich Versicherung unter www.zurich.ch/naturge-
fahren. Auch hier kann die Adresse der Liegenschaft eingegeben werden und man erhält 
eine Analyse in Bezug auf die Gefährdung durch Naturgefahren und zahlreiche Tipps von 
Experten.

ZBV Versicherungen: Lukas Wyss, Pirmin Schwizer, Urs Wernli, Tel. 044 217 77 50 �

Ihre Versicherungsberatungsstelle:

Zürcher Bauernverband 
Lagerstrasse 14 
8600 Dübendorf
Tel. 044 217 77 50 
www.zbv.ch

Für die Bauernfamilien!

Mit uns reduzieren Sie

Ihr Risiko: seriös

geplant!
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SuterMartin

www.sutermartin.ch

Mehr Landwirtschaft
weniger «Verwaltungs»-

Auflagen
Liste1

 
 
 
 
 
Inserat „Zürcher Bauer“  
Nr. 35/28.8.2015 
 
Kunde:  
Andreas Pfister GmbH 
Chlausacher, 8307 Ottikon 
 
 
Grösse: 
2-spaltig/100 mm Höhe 
FUSSFELD AUF 
TITELSEITE 
 
Preis: 
Gemäss Tarif Fr. 190.00 
./. 50% Rabatt Fr.   95.00 
Halber Preis Fr.  95.00 
 (+ 8% MwSt) 
 
 
 
Vorlage: 
 
 

 

Wir empfehlen uns zum 
Pressen von Mais  

und Schnitzelballen 
mit einer Göweil Master LT. 

 

Häckseln durch Ihr Lohn-
unternehmen oder von uns 
organisiert. 
 

Günstige Preise 
ab Fr. 22.50    

   - 8-fach gewickelt 
   - genügend Mantelfolie      
      für  formstabile Ballen 
   - alle Ballen werden mit     
     Gewicht ausgewiesen. 
 

Für Auskünfte:  
Andreas Pfister GmbH, 
8307 Ottikon,  
Tel. 052 345 10 29 
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«Kuhglockenstreit»:
Gütliche Einigung wird angestrebt
Im Nachgang zum Entscheid des Baurekursgerichts vom 5. August 2015, der das nächtliche Kuhglockentrageverbot im Umkreis von 200 
Metern zu einem betroffenen Grundstück in der Gemeinde Wald ZH bestätigte, haben sich alle Parteien sowie der Zürcher Bauernver-
band an einen Tisch gesetzt. Die Parteien sind sich einig, dass eine für alle tragbare Lösung ausserhalb des Rechtsweges gesucht wer-
den soll. Dieser Prozess wird eine längere Zeit in Anspruch nehmen. Im Hinblick darauf werden die Parteien beantragen, das laufende 
Verfahren zu sistieren. Im Sinne der Einigungsbemühungen werden von allen Parteien bis auf weiteres keine Stellungnahmen abgegeben.

Gemeinderat Wald ZH
Betroffener Landwirt / Betroffene Nachbarn
Zürcher Bauernverband �

DIE ZÜRI OBERLAND MÄSS (ZOM) HAT IHRE TÜREN GEÖFFNET

Eine erlebnisreiche Messe
Mit einer schönen Eröffnungs-
feier wurde am Mittwoch,
26. August 2015, der Beginn
der diesjährigen ZOM zelebriert.
Interessierte haben noch bis am 
Sonntagabend die Gelegenheit, 
die regionale Publikumsmesse 
zu besuchen.  

Bereits zum 42. Mal fi ndet während 
diesen Tagen die ZOM statt. Die 
Messe erfreut sich grosser Beliebt-
heit und es werden wiederum weit 
über 40000 Besucherinnen und Be-
sucher erwartet. 

Vielseitige Ausstellungen und ein 
tolles Rahmenprogramm machen 

die Veranstaltung zu einem ganz
besonderen Erlebnis. Der landwirt-
schaftliche Bezirksverein ist ein 
Highlight der ZOM. Durch die Land-
frauen frisch gebackene Brötchen, 
erfrischende Milchshakes und wei-
tere Köstlichkeiten werden auf dem 
Stand angeboten. 

Dieses Jahr wird der Auftritt mit 
der Sonderschau zum Thema «Obst» 
ausgeschmückt. Wie vielfältig unser 
regionales Obst ist, das erleben die 
Gäste persönlich.

Das Buureland erfreut die kleinen 
Gäste mit dem Streichelzoo, wo es 
verschiedene Tiere zu sehen gibt. 
Auch die Säuli sind wieder bereit für 

das traditionelle Säulirennen. Be-
reits an der Eröffnungsfeier stellten 
die Säuli ihr sportliches Geschick 
unter Beweis. Die ZOM bietet einen 

tollen Ausfl ug für die ganze Familie. 
Öffnungszeiten: Freitag von 14 bis 22 
Uhr, Samstag von 12 bis 22 Uhr und 
am Sonntag vom 10 bis 19 Uhr. 

Das Buureland freut sich auf Ihren 
Besuch. Mehr Informationen fi nden 
Sie unter: www.zom-messe.ch
 �

Das kunterbunte Obstsortiment. Die Säuli rennen um die Wette.

Nach Rücksprache mit der Zürcher Kan-
tonspolizei hat der Zürcher Bauernverband 
einen Entwurf eines möglichen Mietver-
trages mit Fahrenden ausgearbeitet und 
online auf der Internetseite des ZBV zur 
Verfügung gestellt.




